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Betriebsregelung 1/03 
„Wohnheimzugänge zum Hochschulnetz“ 

i.d.F. vom 2012-04-25 

Nach § 11 Abs. 2 Ziff. 2 der "Ordnung des Hochschulrechenzentrums" 
(HRZ-Ordnung) erlässt das Zentrum für Informations- und 
Kommunikationstechnik (ZIK) der Hochschule Anhalt die nachstehende 
Betriebsregelung. 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Regelung gilt für Anschluss und Betrieb aller DV-
Ausstattungen, die in Wohnheimen des Studentenwerkes Halle betrieben 
werden und an das Hochschulnetz der Hochschule Anhalt angeschlossen 
sind. 

§ 2 

Netzzugang 

(1) Der Zugang von in Wohnheimen betriebenen DV-Ausstattungen an das 
Hochschulnetz der Hochschule Anhalt ist beim Zentrum für 
Informations- und Kommunikationstechnik (ZIK) schriftlich auf dem 
entsprechenden Formblatt zu beantragen. 

(2) Für einen reibungslosen Netzbetrieb erforderliche Parameter in 
Soft- und Hardware (insbesondere Netzadressen) werden durch das ZIK 
vorgegeben. 

(3) Bei fachlich begründeter Notwendigkeit ist das ZIK berechtigt, 
gem. Abs. 2 vorgegebene Parameter für DV-Ausstattungen gem. § 1 zu 
ändern. 
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(4) Vom ZIK gem. Abs. 2 vorgegebene Parameter für DV-Ausstattungen 
gem. § 1 dürfen erst nach Zustimmung des ZIK geändert werden. 
Sonstige für den Netzbetrieb wesentliche Veränderungen an solchen 
DV-Ausstattungen sind dem ZIK mitzuteilen. 

§ 3 

Netzwerkbetriebseinrichtungen 

(1) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, haben die Nutzer 
angeschlossener Systeme das Recht auf Information über an 
Netzwerkbetriebseinrichtungen eingestellte Parameter. 

(2) Veränderungen von Parametern an Netzwerkbetriebseinrichtungen 
der Hochschule Anhalt sind grundsätzlich nur durch das ZIK 
vorzunehmen. 

(3) Die Verantwortung für den Betrieb von Netzwerkbetriebsein-
richtungen des Studentenwerkes Halle liegt beim Studentenwerk Halle. 

§ 4 

Netzwerkmanagementsysteme 

(1) Die Installation von Netzwerkmanagementsystemen sowie die 
Benutzung von Analysemitteln für Rechnernetze auf am Hochschulnetz 
angeschlossenen DV-Systemen sind dem ZIK unter Angabe von Ort, Art 
und Leistungsmerkmalen der Installation anzuzeigen. 

(2) Sollen in Abs. 1 genannte Hilfsmittel benutzt werden, um 
außerhalb des Subnetzes, in dem das Hilfsmittel installiert ist, 
Daten zu gewinnen, ist die vorherige Genehmigung des ZIK einzuholen. 
Diese kann verweigert werden, wenn der anfordernde Nutzer ein 
berechtigtes Interesse nicht nachweisen kann. 

(3) Die Nutzer sind verpflichtet, Systeme gem. Abs. 1 mit 
vertretbarem Aufwand gegen mißbräuchliche Verwendung zu schützen. 

§ 5 

Datenschutz 

(1) Die Benutzer sind berechtigt, Daten für die Übertragung im Netz 
nach eigenem Ermessen zu verschlüsseln. 

(2) Werden personenbezogene oder sonstige schutzbedürftige Daten im 
Rechnernetz übertragen, ist der Nutzer selbst für die Einhaltung 
anzuwendender gesetzlicher Bestimmungen verantwortlich.  
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§ 6 

Betriebsstatistik 

(1) Das ZIK ist berechtigt, automatisiert Statistiken über den 
Verkehr im Netz und über genutzte Dienste anzufertigen. Solche 
Erhebungen sind insbesondere zur Ermittlung von Störungsursachen, 
zur Lokalisierung von Netzengpässen und zur Abrechnung von 
kostenpflichtigen Diensten erlaubt. 

(2) Erfordert der Zweck der Erhebung oder die Konstruktion der 
Analyseverfahren die Speicherung von Nutzerdaten, so ist das ZIK 
berechtigt, diese Daten zu erheben und zu speichern, wenn 

a) bei sofortiger Anonymisierung die mit der Analyse angestrebten 
Zielsetzungen nicht erreichbar wären;  

b) eine sofortige Anonymisierung einen unvertretbar hohen Aufwand 
erfordern würde.  

(3) Das ZIK ist verpflichtet, die Speicherung der Daten sowohl vom 
Umfang als auch vom Zeitraum auf ein notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. 

§ 7 

Kontingentierung 

(1) Der Präsident bzw. in seiner Vertretung der Vizepräsident IT 
kann die Nutzung des Zuganges aus den Wohnheimen beschränken. Dies 
gilt ausdrücklich auch für den Zugang zu externen Netzen. 
Ausnahmen von den Beschränkungen können in begründeten Fällen vom 
Präsidenten bzw. in seiner Vertretung vom Vizepräsidenten IT auf 
Antrag genehmigt werden. 

(2) Die Art und der Zeitraum der Beschränkung liegen im Ermessen des 
Präsidenten bzw. in seiner Vertretung im Ermessen des 
Vizepräsidenten IT. 

(3) Die konkreten Beschränkungen werden entsprechend den aktuellen 
Bedingungen fortgeschrieben und als Anlage 1 zu dieser 
Betriebsregelung auf dem Informationsserver der Hochschule Anhalt 
veröffentlicht. 

(4) Die Nutzer sind selbst für die Einhaltung bestehender 
Beschränkungen verantwortlich. Eine Mitteilungspflicht über das 
Erreichen von Grenzwerten besteht für die Hochschule Anhalt nicht. 

(5) Zur Erleichterung der Kontrolle wesentlicher Verkehrsparameter 
durch den Nutzer stellt das ZIK eine hochschulweit öffentliche 
Betriebsstatistik im Informationsserver der Hochschule Anhalt zur 
Verfügung. 
Voraussetzung für die Aufnahme des DV-Systems des Nutzers in diese 
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Statistik ist dessen Zustimmung zur Veröffentlichung auf dem 
Formblatt zur Beantragung des Zugangs. 

§ 8 

Ordnungsmaßnahmen 

(1) Bei Überschreitung einer der gem. § 7 Abs. 1 verfügten 
Beschränkungen ist das ZIK verpflichtet, technische Maßnahmen 
einzuleiten, die geeignet sind, eine weitere Überschreitung der 
Beschränkung zu verhindern. 

(2) Sollten dabei weitere Nutzungsmöglichkeiten beeinträchtigt 
werden, so ist dies nur in dem Umfange zulässig, wie es für die 
Erreichung des angestrebten Zwecks mit vertretbarem Aufwand 
unumgänglich ist. 

(3) Eine vorherige Anzeige der Sperrung ist nicht erforderlich. 

Köthen, den 2012-04-25 

 
Gast 
Ltr. ZIK 
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Anlage 1 
 
zur 
 
Betriebsregelung 1/03 
„Wohnheimzugänge zum Hochschulnetz“ 
 
 

„Zugangsbeschränkungen“ 

§ 1 

Datenvolumen von externen Netzen 

(1) Das Transfervolumen aus externen Netzen in das Hochschulnetz 
wird für jeden Zugang auf 10,0 GB/Monat beschränkt. 

(2) Liegt zum Zeitpunkt der Volumenkontrolle eine Überschreitung der 
Beschränkung vor, erfolgt eine Sperrung des Zugangs zu externen 
Netzen bis zum Ende des Monats, in dem die Überschreitung erfolgte. 

(3) Überschreitet das gemessene Volumen die Beschränkung um mehr als 
10,0 GB, so wird die Sperrung bis zum Ende des Folgemonats, in dem 
die Überschreitung erfolgte, verlängert. 

§ 2 

Datenvolumen zu externen Netzen 

(1) Das Transfervolumen aus dem Hochschulnetz in externe Netze wird 
für jeden Zugang auf 5,0 GB/Monat beschränkt. 

(2) Liegt zum Zeitpunkt der Volumenkontrolle eine Überschreitung der 
Beschränkung vor, erfolgt eine Sperrung des Zugangs zu externen 
Netzen bis zum Ende des Monats, in dem die Überschreitung erfolgte. 
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(3) Überschreitet das gemessene Volumen die Beschränkung um mehr als 
5,0 GB, so wird die Sperrung bis zum Ende des Folgemonats, in dem 
die Überschreitung erfolgte, verlängert. 

Köthen, den 2012-04-25 

 
Gast 
Ltr. ZIK 
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Hochschule Anhalt  
 
 
 

SATZUNG 
 

über die Festsetzung von 
 

ZULASSUNGSZAHLEN 
 

für Studienplätze im 
 

Wintersemester 2012/2013 
 

und im 
 

Sommersemester 2013 
 

 
vom 21.03.2012 

 
 
 

Aufgrund des Hochschulzulassungsgesetzes Sach-
sen-Anhalt vom 12. Mai 1993 (GVBl.LSA S. 244), zuletzt 
geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 21. Dezember 2011 
(GVBl.LSA S. 876) in Verbindung mit Abschnitt II Nr. 7 des 
Beschlusses der Landesregierung über den Aufbau der 
Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der 
Geschäftsbereiche vom 03. Mai 2011 (MBl.LSA S. 217) 
erlässt die Hochschule Anhalt folgende Zulassungszah-
lenordnung. 
 
 
 
 
 

§ 1 
Zulassungszahlen für das erste Fachsemester 

 
Für nachfolgende Studiengänge der Hochschule An-

halt werden die Zahlen der höchstens Aufzunehmenden 
(Zulassungszahlen) für das Wintersemester 2012/2013 
festgesetzt: 

- Bachelor Ökotrophologie  70 
- Bachelor Biotechnologie  60 
- Bachelor Elektrotechnik (Fernstudium) 50 
- Bachelor Maschinenbau (Fernstudium) 50. 

Die Vergabe erfolgt im örtlichen Verfahren durch die 
Hochschule Anhalt. 
 
 

§ 2 
Auffüllgrenzen für höhere Fachsemester 

 
Für das Wintersemester 2012/2013 und das Som-

mersemester 2013 werden keine Zulassungsbegrenzun-
gen für höhere Fachsemester (Auffüllgrenzen) festgesetzt. 
 

 
§ 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im „Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule 
Anhalt “ in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. September 
2013 außer Kraft. 

 
(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des 

Senats der Hochschule Anhalt vom 21.03.2012 und der 
Genehmigung durch das Ministerium für Wissenschaft und 
Wirtschaft vom 24.04.2012 (AZ: 56.21-73718FHA). 
 
Köthen, den 14.05.2012  
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt 
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Hochschule Anhalt 
 
 
 

PRÜFUNGSORDNUNG 
 
 

des Landesstudienkollegs Sachsen-Anhalt 
- Abteilung der Hochschule Anhalt – 

für die 
 

DEUTSCHE SPRACHPRÜFUNG 
FÜR DEN HOCHSCHULZUGANG 

(DSH) 
 
 

vom 18.04.2012 
 
 
 

Auf der Grundlage von §§ 55 Abs. 3 i.V.m. 28 Abs. 1 
und 67 Abs. 2 des Hochschulgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (HSG LSA) vom 14. Dezember 2010 
(GVBl.LSA S. 600) und nach Maßgabe der Rahmenord-
nung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an 
deutschen Hochschulen (RO-DT) Beschluss des 202. 
Plenums der Hochschulrektorenkonferenz vom 08.06.2004 
und Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
25.06.2004 i.d.F. der HRK vom 03.05.2011 und der KMK 
vom 17.11.2011, hat der Senat der Hochschule Anhalt die 
folgende Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang (DSH) beschlossen. 
 
 
 
A.  Allgemeine Prüfungsbestimmungen 
§   1 Anwendungsbereich 
§   2 Zweck der Prüfung 
§   3 Zulassung, Prüfungstermine, Prüfungsentgelt 
§   4 Gliederung der Prüfung 
§   5 Bewertung der Prüfung und Feststellung des 

Prüfungsergebnisses 
§   6 Prüfungsvorsitz, Prüfungskommission 
§   7 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungs-

verstoß 
§   8 Wiederholung der Prüfung 
§   9 Prüfungszeugnis 
 
B.  Besondere Prüfungsbestimmungen 
§ 10 Schriftliche Prüfung 
§ 11 Mündliche Prüfung 
§ 12 Inkrafttreten, Änderung, Übergangsbestimmun-

gen 
 
 
Anlage: DSH-Zeugnismuster 

A.  Allgemeine Prüfungsbestimmungen 
 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 

ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 
Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des 
Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik entspre-
chend den Regelungen im Hochschulrahmengesetz (HRG) 
und in den Hochschulgesetzen der Länder für die Auf-
nahme des Studiums hinreichende deutsche Sprach-
kenntnisse nachweisen. Dieser Nachweis kann gem. § 2 
Nr. 1 in Verbindung mit § 7 der „Rahmenordnung über 
Deutsche Sprachprüfungen für den Hochschulzugang“ 
(DSH) erfolgen. 

 
(2) Von der DSH sind freigestellt: 

a) Inhaber eines Schulabschlusses, der einer deutschen 
Hochschulzugangsberechtigung entspricht. 

b) Inhaber eines Zeugnisses über das bestandene 
Goethe-Zertifikat C 2: Großes Deutsches Sprachdip-
lom (GDS). Das Goethe-Zertifikat C 2 (GDS) löst per 
01.01.2012 die Oberstufenprüfungen des Goethe-
Instituts - Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) und 
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ab. Liegt das 
Prüfungsdatum der ZOP, des KDS und des GDS zum 
Stichtag 31.12.2016 mehr als 5 Jahre zurück, steht 
es im Ermessen der Hochschule, das Zeugnis anzu-
erkennen. 

c) Inhaber von ausländischen Zeugnissen, die gemäß 
Ziffer 3 (4. Spiegelstrich) der Vereinbarung „Zugang 
von ausländischen Studienbewerbern mit ausländi-
schem Bildungsnachweis zum Studium an deutschen 
Hochschulen: Nachweis der deutschen Sprachkennt-
nisse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom; 
02.06.1995 in der jeweils geltenden Fassung) aus-
gewiesen sind. 

d) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die ein 
abgeschlossenes germanistisches Studium nachwei-
sen oder die lediglich ein befristetes Teilstudium ohne 
Abschluss anstreben, können in Abstimmung mit den 
aufnehmenden Fachbereichen, Fakultäten, Instituten 
und dem Akademischen Auslandsamt vom Nachweis 
sprachlicher Studierfähigkeit ganz oder teilweise be-
freit werden. 

Eine Befreiung kann mit der Auflage verbunden werden, 
studienbegleitende Deutschkurse zur Erweiterung der 
fachsprachlichen Kompetenz zu besuchen. 

 
(3) Wenn die DSH mindestens mit dem Gesamtergeb-

nis DSH-2 bestanden ist, gilt dies gemäß § 3 Abs. 3 RO-
DT als Nachweis der sprachlichen Studierfähigkeit für die 
uneingeschränkte Zulassung oder Einschreibung zu allen 
Studiengängen und Studienabschlüssen. Mit Erreichen der 
Ebene DSH-3 werden besonders hohe Deutschkenntnisse 
nachgewiesen. Die DSH-3 liegt über dem für die Zulas-
sung erforderlichen Niveau. Gemäß § 1 Abs. 3, 4 und 5 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 5 RO-DT können auf Beschluss 
der jeweiligen Hochschule für bestimmte Studienzwecke 
auch geringere sprachliche Eingangsvoraussetzungen 
(DSH-1) festgelegt werden. 
 
 

§ 2 
Zweck der Prüfung 

 
(1) Durch die DSH wird die sprachliche Studierfähig-

keit in den Fertigkeiten Hörverstehen, Leseverstehen, 
Schreiben und Sprechen nachgewiesen. Das Prüfungs-
zeugnis weist das Gesamtergebnis aus mündlicher und 
schriftlicher Prüfung als DSH-3, DSH-2 oder DSH-1 (Ein-
gangsstufe) mit Angabe der in den einzelnen Teilprüfun-
gen erreichten Ergebnisse aus. Das Prüfungszeugnis 
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dokumentiert die mit einzelnen Ergebnissen nachgewiese-
nen sprachlichen Fähigkeiten. 

 
(2) Die Hochschulen können danach für verschiedene 

Studienzwecke differenzierte sprachliche Eingangsforde-
rungen festlegen. 
 
 

§ 3 
Zulassung, Prüfungstermine, Prüfungsentgelt 

 
(1) Die Zulassung zur DSH regelt die/der Vorsitzende 

der Prüfungskommission gemäß landesrechtlicher Be-
stimmungen. 

 
(2) Für die Teilnahme an der DSH kann ein Prüfungs-

entgelt nach Maßgabe des Landesrechts erhoben werden. 
 
(3) Macht ein Prüfungsteilnehmer oder eine Prüfungs-

teilnehmerin bei der Anmeldung zur Prüfung glaubhaft, 
dass wegen länger dauernder oder ständiger körperlicher 
Behinderung die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise 
nicht in der vorgesehenen Form erfüllt werden können, 
wird gestattet, die Prüfungsleistungen in einer verlängerten 
Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in 
einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage 
eines amtsärztlichen Attests verlangt werden. 

 
(4) Zur externen DSH melden sich die Studienbewer-

ber und Studienbewerberinnen nach erfolgter Prüfung 
ihrer Zulassungsanträge mit den erforderlichen Vorbil-
dungsnachweisen einschließlich der durch das Akademi-
sche Auslandsamt und nach Absprache mit der oder dem 
Prüfungsvorsitzenden verbindlich beim Studienkolleg zur 
Prüfung an. Nach Eingang des Prüfungsentgelts erhalten 
die Bewerber und Bewerberinnen eine Bestätigung ihrer 
Zulassung zur Prüfung. 

 
(5) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die 

einen Kurs zur Vorbereitung auf die DSH am Studienkolleg 
absolviert und in den Klausuren mindestens 57% der 
Anforderungen erfüllt haben, sind ohne förmliche Meldung 
zur internen DSH zugelassen. 

 
(6) Die Zulassung ist zu versagen, wenn der Studien-

bewerber oder die Studienbewerberin die DSH dreimal am 
Landesstudienkolleg Sachsen- Anhalt nicht bestanden hat. 
Der Bewerber oder die Bewerberin hat eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, ob, wann und wo er oder sie sich 
bereits einer DSH unterzogen hat. 

 
(7) Macht ein Prüfungsteilnehmer oder eine Prüfungs-

teilnehmerin bei Anmeldung zur Prüfung durch Vorlage 
eines ärztlichen Attests glaubhaft, dass wegen länger 
dauernder, wegen ständiger körperlicher Behinderung 
oder wegen wie eine Behinderung wirkender Einschrän-
kung die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise nicht in 
der vorgesehenen Form erfüllt werden können, kann die 
oder der Prüfungsvorsitzende gestatten, die Prüfungsleis-
tungen in einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 
erbringen. 

 
(8) Die interne DSH wird i.d.R. am Ende jedes Semes-

ters am Landesstudienkolleg durchgeführt. Termine für 
externe DSH werden von der Leiterin bzw. dem Leiter des 
Standorts der Hochschule Anhalt in Absprache mit dem 
Akademischen Auslandsamt der Hochschule Anhalt fest-
gelegt und veröffentlicht. 

§ 4 
Gliederung der Prüfung 

 
(1) Die DSH besteht aus einer schriftlichen und einer 

mündlichen Prüfung. Die schriftliche Prüfung findet vor der 
mündlichen Prüfung statt. Beide Prüfungen sind am glei-
chen Standort sowie innerhalb eines einzigen Prüfungs-
zeitraums abzulegen. 

 
(2) Die schriftliche Prüfung gliedert sich gemäß § 10 in 

die Teilprüfungen: 
1. verstehen und verarbeiten eines Hörtextes (HV), 
2. verstehen und verarbeiten eines Lesetextes (LV) und 

wissenschaftssprachlicher Strukturen (WS) sowie 
3. vorgabenorientierte Textproduktion (TP). 
 

(3) Die für die mündliche Prüfung zuständige Prü-
fungskommission kann durch Beschluss von einer mündli-
chen Prüfung absehen, wenn ihr für die Beurteilung der 
mündlichen Kommunikationsfähigkeit andere hinreichende 
Erkenntnisse vorliegen. Die mündliche Prüfung entfällt, 
wenn die schriftliche Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 nicht 
bestanden ist. Eine Anerkennung von Vorleistungen für 
den schriftlichen Prüfungsteil ist nicht möglich. 
 
 

§ 5 
Bewertung der Prüfung und Feststellung des 

Prüfungsergebnisses 
 
(1) Die Gesamtprüfung ist bestanden, wenn sowohl 

die schriftliche Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 als auch die 
mündliche Prüfung gemäß § 5 Abs. 5 bestanden ist. 

 
(2) Die schriftliche Prüfung ist bestanden, wenn von 

den in den Teilprüfungen HV, LV, WS, TP gemäß § 10 
gestellten Anforderungen insgesamt mindestens 57% 
erfüllt sind. 

 
(3) Bei der schriftlichen Prüfung gemäß § 10 werden 

die Teilprüfungen HV, LV, WS, TP im Verhältnis 2:2:1:2 
gewichtet. 

 
(4) Verstehen und verarbeiten eines Lesetextes sowie 

wissenschaftssprachliche Strukturen bilden eine gemein-
same Teilprüfung. 

 
(5) Die mündliche Prüfung ist bestanden, wenn min-

destens 57% der Anforderungen erfüllt sind. 
 
(6) Wird gemäß § 4 Abs. 3 von einer mündlichen Prü-

fung abgesehen, so ist die Gesamtprüfung bestanden, 
wenn die schriftliche Prüfung gem. § 5 Abs. 2 bestanden 
ist; in diesem Fall wird das Ergebnis der mündlichen Prü-
fung durch die Prüfungskommission zur Feststellung des 
Gesamtergebnisses mit 62 %, 75 % oder 90 % festgesetzt 
und im Prüfungszeugnis mit dem Vermerk „von der münd-
lichen Prüfung befreit“ angegeben. 

 
(7) Das Gesamtergebnis der Prüfung gemäß Abs. 1 

wird festgestellt: 
• als DSH-1, wenn sowohl in der schriftlichen als auch der 

mündlichen Prüfung mindestens 57% der Anforderun-
gen erfüllt wurden; 

• als DSH-2, wenn sowohl in der schriftlichen als auch der 
mündlichen Prüfung mindestens 67% der Anforderun-
gen erfüllt wurden; 

• als DSH-3, wenn sowohl in der schriftlichen als auch der 
mündlichen Prüfung mindestens 82% der Anforderun-
gen erfüllt wurden. 
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§ 6 
Prüfungsvorsitz, Prüfungskommissionen 

 
(1) Für die ordnungsgemäße Durchführung der Prü-

fung ist in der Abteilung des Landesstudienkollegs ein 
Prüfungsvorsitzender bzw. eine Prüfungsvorsitzende 
verantwortlich, der bzw. die vom Präsidenten bzw. der 
Präsidentin eingesetzt wird. In der Regel ist das der Leiter 
oder die Leiterin der Abteilung des Landesstudienkollegs. 

 
(2) Der oder die Prüfungsvorsitzende beruft und koor-

diniert eine oder mehrere Prüfungskommissionen, die sich 
jeweils mindestens zur Hälfte aus für den Bereich Deutsch 
als Fremdsprache qualifizierten hauptamtlichen Mitarbei-
ter/inne/n der Hochschule oder des Studienkollegs zu-
sammensetzen. 

 
(3) Der Prüfungskommission, vor der die mündliche 

Prüfung abgelegt wird, soll nach Möglichkeit ein Vertreter 
oder eine Vertreterin des Studienfachs bzw. des Fachbe-
reichs/der Fakultät angehören, in dem die Aufnahme des 
Studiums beabsichtigt ist. 
 
 

§ 7 
Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Wenn die Teilnahme an der Prüfung aus zwingen-

den Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, muss der 
Studienbewerber oder die Studienbewerberin die geltend 
gemachten Gründe dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
schriftlich anzeigen und glaubhaft machen. Bei Krankheit 
des Prüflings ist ein ärztliches Attest vorzulegen. In Zwei-
felsfällen kann ein Attest eines bzw. einer von der Hoch-
schule benannten Arztes bzw. Ärztin verlangt werden. 

 
(2) Bei unentschuldigter Nichtteilnahme wird die Prü-

fung als nicht bestanden bewertet. 
 
(3) Tritt ein Studienbewerber oder eine Studienbewer-

berin nach seiner bzw. ihrer Zulassung zur Prüfung ohne 
Genehmigung des bzw. der Prüfungsvorsitzenden von der 
Prüfung zurück, gilt diese als nicht bestanden. Dem Rück-
tritt steht das Nichterscheinen zur Prüfung oder zu einem 
Prüfungsteil gleich. 

 
(4) Bei genehmigtem Rücktritt gilt die Prüfung als nicht 

unternommen. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn wichtige Gründe vorliegen, insbesondere bei Ver-
hinderung des Bewerbers oder der Bewerberin durch 
Krankheit. Wird die Verhinderung durch Krankheit verur-
sacht, ist gemäß Abs. 1 unverzüglich ein ärztliches Attest 
vorzulegen. 

 
(5) Hat sich ein Studienbewerber oder eine Studien-

bewerberin in Kenntnis eines wichtigen Grundes im Sinne 
von Abs. 4 der Prüfung ganz oder teilweise unterzogen, 
kann ein nachträglicher Rücktritt wegen dieses Grundes 
nicht genehmigt werden. 

 
(6) Kann ein Bewerber oder eine Bewerberin ohne ei-

genes Verschulden die begonnene Prüfung nicht zu Ende 
führen, hat er oder sie den Prüfungsvorsitzenden bzw. die 
Prüfungsvorsitzende unverzüglich schriftlich unter Vorlage 
geeigneter Beweismittel zu benachrichtigen. Ist die Ver-
hinderung durch Krankheit verursacht, ist gemäß Abs. 1 
unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen. 

 
(7) Versucht ein Bewerber bzw. eine Bewerberin das 

Ergebnis seiner bzw. ihrer Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, wird der entsprechende Prüfungsteil als 
nicht bestanden gewertet. Bewerber bzw. Bewerberinnen, 
die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, 
können von der jeweiligen prüfenden oder Aufsicht füh-
renden Lehrkraft von der Fortsetzung der Prüfung ausge-

schlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als nicht bestanden. 

 
(8) Bei wiederholtem Täuschungsversuch erfolgt der 

Ausschluss von der Prüfung; das heißt, die DSH gilt als 
nicht bestanden. 

 
(9) Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling un-

verzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. Der Prüfling kann innerhalb 
der in der Rechtsbehelfsbelehrung festgelegten Frist 
verlangen, dass die Entscheidungen nach Absätzen 7 und 
8 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Das Ergebnis 
der Überprüfung wird dem Prüfling schriftlich mitgeteilt. 
 
 

§ 8 
Wiederholung der Prüfung 

 
(1) Die DSH kann am Landesstudienkolleg Sachsen-

Anhalt zweimal wiederholt werden. 
 
(2) Die DSH kann frühestens nach einem Semester 

wiederholt werden; den Termin legt der bzw. die Prüfungs-
vorsitzende fest. 
 
 

§ 9 
Prüfungszeugnis 

 
(1) Das Prüfungszeugnis weist das Prüfungsergebnis 

mit den erreichten Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 5 Abs. 7 aus. 

 
(2) Über die DSH wird ein Zeugnis gemäß Anhang 

ausgestellt, das von dem/der Prüfungsvorsitzenden und 
einem dafür benannten Mitglied der Prüfungskommission 
unterzeichnet wird. Titel, Vorname und Name der Unter-
zeichnenden sind auf dem Zeugnis zu vermerken. Das 
Zeugnis enthält den Vermerk, dass die der Prüfung 
zugrunde liegende örtliche Prüfungsordnung den Bestim-
mungen der Rahmenordnung über Deutsche Sprachprü-
fungen für das Studium an deutschen Hochschulen ent-
spricht und bei der HRK (Nummer, Datum) registriert ist. 

 
(3) Ist das Gesamtergebnis der Prüfung „nicht bestan-

den“ kann eine Bescheinigung über die Teilnahme an der 
Prüfung mit dem Ergebnis „nicht bestanden“ ausgestellt 
werden. 

 
(4) Die Prüfungsunterlagen sind 5 Jahre lang aufzu-

bewahren. Elektronische Archivierung ist zulässig. 
 
 
 

B.  Besondere Prüfungsbestimmungen 
 
 

§ 10 
Schriftliche Prüfung 

 
(1) Die schriftliche Prüfung umfasst die Teilprüfungen: 
 

1. Verstehen und verarbeiten eines Hörtextes (Bearbei-
tungszeit: 10 Minuten nach dem ersten Vortrag und 40 
Minuten nach dem zweiten Vortrag. Die Vortragszeit selbst 
und eventuelle Vorentlastungen werden nicht auf die 
Bearbeitungszeit angerechnet). 
 

2. Verstehen und verarbeiten eines Lesetextes und wis-
senschaftssprachlicher Strukturen (90 Minuten einschließ-
lich Lesezeit). 
 

3. Vorgabenorientierte Textproduktion (70 Minuten). 

Amtliches Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 50/2012 vom 15.05.2012

13



(2) Die Teilprüfungen sollten mindestens zwei ver-
schiedenen Themenbereichen zugeordnet sein. Bei der 
Bearbeitung der Aufgaben sind einsprachige Wörterbücher 
(außer wissenschaftssprachliche Strukturen) zugelassen. 
Elektronische/andere Hilfsmittel sind nicht zugelassen. 
 

(3) Die gesamte schriftliche Prüfung dauert höchstens 
vier Zeitstunden. 

 
(4) Teilprüfungen: 

 

1. Verstehen und verarbeiten eines Hörtextes (HV). 
Mit der Prüfung soll die Fähigkeit aufgezeigt werden, 
Vorlesungen und Vorträgen aus dem wissenschaftlichen 
Bereich mit Verständnis zu folgen, sinnvoll Notizen dazu 
anzufertigen und damit zu arbeiten. 
 

a) Art und Umfang des Textes 
Es wird ein Text zugrunde gelegt, der der Kommunikati-
onssituation Vorlesung/Übung angemessen Rechnung 
trägt. Der Text setzt keine Fachkenntnisse voraus, bzw. 
nur solche, die Gegenstand des vorausgegangenen 
fachspezifisch orientierten Unterrichts waren. Der Text 
entspricht je nach Redundanz im Umfang einem schrift-
lichen Text von 5.500 bis 7.000 Zeichen (mit Leerzei-
chen). 
 

b) Durchführung 
Der Hörtext wird zweimal präsentiert. Dabei dürfen Noti-
zen gemacht werden. Vor der Präsentation des Prü-
fungstextes können Hinweise über dessen themati-
schen Zusammenhang gegeben werden. Die Angabe 
von Namen, Daten und schwierigen Fachbegriffen und 
die Veranschaulichung durch visuelle Hilfsmittel sind 
zulässig. Die Art der Präsentation soll der Kommunikati-
onssituation Vorlesung/Übung angemessen Rechnung 
tragen. 
 

c) Aufgabenstellung 
Die Aufgabenstellung ist abhängig von der Struktur des 
Prüfungstextes. Sie hat vor allem das inhaltliche Ver-
stehen und das Erkennen der Themenstruktur und der 
Textorganisation zum Gegenstand. Es können ver-
schiedenartige und miteinander kombinierbare Aufga-
ben gestellt werden, z.B. 

- Beantwortung von Fragen, 
- Strukturskizze, 
- Resümee, 
- Darstellung des Gedankengangs. 

 

d) Bewertung 
Die Leistung ist zu bewerten nach Vollständigkeit und 
Angemessenheit der Erfüllung der gestellten Aufgaben. 
Dabei sind inhaltliche Aspekte stärker zu berücksichti-
gen als sprachliche Korrektheit. 

 

2. Verstehen und verarbeiten eines Lesetextes und 
wissenschaftssprachlicher Strukturen (LV und WS) 

Mit der Prüfung soll die Fähigkeit aufgezeigt werden, einen 
schriftlich vorgelegten Text zu verstehen und sich damit 
auseinander zu setzen. 
 

a) Art und Umfang des Textes 
Es wird ein weitgehend authentischer, studienbezoge-
ner und wissenschaftsorientierter Text vorgelegt, der 
keine Fachkenntnisse voraussetzt, ggf. nur solche, die 
Gegenstand eines vorangegangenen fachspezifisch ori-
entierten Unterrichts waren. Dem Text können z.B. eine 
Grafik, ein Schaubild oder ein Diagramm beigefügt wer-
den. Der Text soll einen Umfang von nicht weniger als 
4500 und nicht mehr als 6000 Zeichen (mit Leerzei-
chen) haben. 
 

b) Aufgabenstellung Leseverstehen 
Die Aufgabenstellung ist abhängig von der Struktur des 
Prüfungstextes. Das Textverstehen und die Fähigkeit 
zur Textverarbeitung können u.a. durch folgende Auf-
gabentypen überprüft werden: 

- Beantwortung von Fragen, 
- Darstellung der Argumentationsstruktur des Textes, 

- Darstellung der Gliederung des Textes, 
- Erläuterung von Textstellen, 
- Formulierung von Überschriften, 
- Zusammenfassung. 

 

c) Bewertung Leseverstehen 
Die Leistung ist nach Vollständigkeit und Angemessen-
heit der Erfüllung der gestellten Aufgabe zu bewerten. 
Dabei sind inhaltliche Aspekte stärker zu berücksichti-
gen als sprachliche Korrektheit. 

 

d) Aufgabenstellung wissenschaftssprachliche Strukturen 
Die Aufgabenstellung im Bereich wissenschaftssprachli-
che Strukturen beinhaltet das Erkennen, Verstehen und 
Anwenden wissenschaftssprachlich relevanter Struktu-
ren. Diese Aufgabenstellung soll die Besonderheiten 
des zugrunde gelegten Textes zum Gegenstand haben 
(z.B. syntaktisch, morphologisch, lexikalisch, idioma-
tisch, textsortenbezogen) und kann u.a. Ergänzungen, 
Fragen zum Verstehen komplexer Strukturen sowie ver-
schiedene Arten von Umformungen (Paraphrasierung, 
Transformation) beinhalten. 

 

e) Bewertung wissenschaftssprachliche Strukturen 
Dieser Prüfungsteil ist nach sprachlicher Richtigkeit zu 
bewerten.  

 
3. Vorgabenorientierte Textproduktion  
Mit der Prüfung soll die Fähigkeit aufgezeigt werden, sich 
selbstständig und zusammenhängend zu einem studien-
bezogenen und wissenschaftsorientierten Thema schrift-
lich zu äußern.  
 

a) Aufgabenstellung  
Die Textproduktion sollte einen Umfang von ca. 250 
Wörtern haben. Die Aufgabe sollte Sprachhandlung aus 
folgenden beiden Bereichen evozieren: 

- Beschreiben, Vergleichen, Beispiele anführen, 
- Argumentieren, Kommentieren, Bewerten. 

Vorgaben zur Textproduktion können sein: Grafiken, 
Schaubilder, Diagramme, Zitate, Stichwortlisten. Sie 
darf nicht den Charakter eines freien Aufsatzes anneh-
men. Durch die Aufgabenstellung sollte ausgeschlossen 
werden, dass die Aufgaben schematisch durch vorfor-
mulierte Passagen gelöst werden können. 
 

b) Bewertung 
Die Leistung ist zu bewerten nach inhaltlichen Aspekten 
(Angemessenheit, Textaufbau, Kohärenz) und nach 
sprachlichen Aspekten (Korrektheit, Wortwahl, Syntax). 
Dabei sind die sprachlichen Aspekte stärker zu berück-
sichtigen. 
 

 
 

§ 11 
Mündliche Prüfung 

 
Die mündliche Prüfung soll die Fähigkeit zeigen, stu-

dienrelevante sprachliche Handlungen (Erörtern, Bewer-
ten, Exemplifizieren, Informieren, etc.) spontan, fließend 
und angemessen auszuführen und zu rezipieren sowie mit 
relevanten Interaktionsstrategien (Sprecherwechsel, Ko-
operieren, um Klärung bitten, etc.) umzugehen. 
 

a) Aufgabenstellung und Durchführung 
Die Dauer des Prüfungsgesprächs soll 20 Minuten nicht 
überschreiten. 
Die mündliche Prüfung besteht aus einem Kurzvortrag 
möglichst beschreibender Art vom maximal 5 Minuten 
und/oder einem Gespräch von maximal 15 Minuten. 
Grundlage der mündlichen Prüfung ist ein kurzer, nicht 
zu komplexer und sprachlich nicht zu schwieriger Text 
und/oder ein Schaubild bzw. eine Grafik. Zur Vorberei-
tung des Kurzvortrages soll eine Vorbereitungszeit von 
maximal 20 Minuten gewährt werden. Gruppenprüfun-
gen sind nicht zulässig. Die Benutzung eines einspra-
chigen Wörterbuchs während der Vorbereitungszeit ist 
gestattet.  
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b) Bewertung 
Die Leistung wird bewertet nach der inhaltlichen Ange-
messenheit, Verständlichkeit und Selbstständigkeit der 
Aussagen, dem Gesprächsverhalten, der sprachlichen 
Korrektheit und lexikalischen Differenziertheit, der Aus-
sprache und Intonation. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten, Änderung, Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Beschluss des 

Senats der Hochschule Anhalt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft. 

 
(2) Änderungen dieser Prüfungsordnung erfolgen auf 

Vorschlag des Vorstandes des Fachverbands Deutsch als 
Fremdsprache (FaDaF) gemäß § 9 Abs. 1 der Rahmen-
ordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium 
an deutschen Hochschulen. 

 
(3) Diese Prüfungsordnung ersetzt die Prüfungsord-

nung des Landesstudienkollegs Sachsen-Anhalt für die 
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 
vom 11.05.2005 veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der Hochschule Anhalt Nr. 22 / 2006 am 20.06.2006. 

 
(4) Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen, die vor 

Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung abgelegt werden, 
finden nach der Prüfungsordnung statt, die der ersten 
Prüfung zugrunde lag. 

 
(5) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Se-

nats der Hochschule Anhalt vom 18.04.2012. 
 
Köthen, den 18.04.2012 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt 
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Anlage : DSH- Zeugnismuster 

 
Landesstudienkolleg Sachsen- Anhalt 

Abteilung der Hochschule Anhalt 
 
 

DSH- Zeugnis 
 
Herr/Frau …………………………………………………………..….. 
 

geboren am …………………. in ………………………………. 
 
hat die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ (DSH) mit folgendem 
Ergebnis abgelegt: 
 
Gesamtergebnis:                                  DSH- (DSH-3/DSH-2/DSH-1) 
 
In den Teilprüfungen wurden erreicht: 
Schriftliche Prüfung: 
 
Hörverstehen:    ………. % 
Textproduktion:    ………. % 
Leseverstehen:    ………. %  
Wissenschaftssprachliche Strukturen: ………. % 
 
Mündliche Prüfung:  ………. % (% - von mündlicher Prüfung befreit gem. § 4 Abs. 3 - ) 
 
Ein Gesamtergebnis DSH-2 weist die sprachliche Studierfähigkeit für die uneingeschränkte Zulassung oder Ein-
schreibung zu allen Studiengängen und Studienabschlüssen an allen Hochschulen aus. 
 

Mit Erreichen der Ebene DSH-3 werden besonders hohe Deutschkenntnisse nachgewiesen. Die DSH-3 liegt über 
dem für die Zulassung oder Einschreibung erforderlichen Niveau. 
 

Ein Gesamtergebnis DSH-1 weist eine eingeschränkte sprachliche Studierfähigkeit aus. Nach Entscheidung der 
Hochschule ist damit die Zulassung oder Einschreibung für bestimmte Studiengänge oder Studienabschlüsse 
möglich 
 

Beschreibung der mit dem Prüfungsergebnis nachgewiesenen sprachlichen Fähigkeiten siehe Rückseite. 
 
Empfehlung zu weiteren Sprachkursen: 
 
Köthen, den _________ 
 
 
 

 
 (S i e g e l) 

 
 

Titel Vorname Name Prüfungsvorsitzende/r  Titel Vorname Name Mitglied der 
Prüfungskommission 

 
 

 
Der Prüfung lag die DSH- Prüfungsordnung des Landesstudienkollegs Sachsen- Anhalt – Abteilung der Hoch-
schule Anhalt - vom 18.04.2012 zu Grunde. Die Prüfungsordnung entspricht der „Rahmenordnung über Deutsche 
Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ vom 03.05.2011 und ist bei der Hochschulrekto-
renkonferenz registriert (Reg.-Nr.: xyz). Eine nach Maßgabe der Rahmenordnung abgelegte DSH-Prüfung wird 
gemäß § 6 der Rahmenordnung von allen Hochschulen und Studienkollegs in Deutschland anerkannt. 
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DSH- Zeugnis-Muster (Rückseite) 
 
Mit der DSH-Prüfung wird die sprachliche Studierfähigkeit in einer schriftlichen Prüfung (mit Teilprüfungen im 
Hörverstehen, Leseverstehen und wissenschaftssprachliche Strukturen und Textproduktion) und einer mündli-
chen Prüfung (Mündlicher Ausdruck) nachgewiesen. Die schriftlichen Teilprüfungen werden in folgendem Ver-
hältnis gewichtet: Hörverstehen, Leseverstehen, wissenschaftssprachliche Strukturen und Textproduktion 2:2:1:2. 
 
 
(1) Das Gesamtergebnis weist die sprachliche Studierfähigkeit auf drei Stufen aus: 
 

Gesamtergebnis Zulassung 
 (gemäß Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen 

für das Studium an deutschen Hochschulen vom 
03.05.2011 / 17.11.2011, § 3 Abs. 3 bis 5) 

 
 
DSH-3: 

 
Besonders hohe schriftliche und mündliche 
Fähigkeiten (Mindestens 82 % der Anforderun-
gen sowohl in der schriftlichen Prüfung als auch 
der mündlichen Prüfung) 
 

 
 
DSH-2: 

Differenzierte schriftliche und mündliche 
Fähigkeiten 
(Mindestens 67 % der Anforderungen sowohl in 
der schriftlichen Prüfung als auch der mündli-
chen Prüfung) 

 
(Abs. 3) Eine mindestens mit dem Gesamtergebnis DSH-2 
bestandene DSH gilt als Nachweis der sprachlichen Stu-
dierfähigkeit für die Zulassung oder Einschreibung zu allen 
Studiengängen und Studienabschlüssen an allen Hoch-
schulen. 
 
(Abs. 4) Mit Erreichen der Ebene DSH-3 werden beson-
ders hohe Deutschkenntnisse nachgewiesen. Die DSH-3 
liegt über dem für die Zulassung oder Einschreibung 
erforderlichen Niveau. 

 
 
 
DSH-1: 

 
Grundlegende schriftliche und mündliche 
Fähigkeiten 
(Mindestens 57 % der Anforderungen sowohl in 
der schriftlichen Prüfung als auch der mündli-
chen Prüfung) 

 
(Abs. 5) Soweit eine Hochschule für bestimmte Studien-
zwecke von DSH-2 abweichende geringere sprachliche 
Anforderungen festgelegt hat, hat eine darauf beruhende 
Zulassung oder Einschreibung keine bindende Wirkung für 
eine Zulassung oder Einschreibung bei einem Wechsel 
des Studiengangs an derselben Hochschule oder für die 
Zulassung oder Einschreibung an anderen Hochschulen, 
falls dafür andere sprachliche Anforderungen festgelegt 
sind. 
 

 
 
(2) Sprachliche Fähigkeiten in Teilbereichen 
 

Gesamtergebnis Teilbereich 
DSH-3  
Besonders hohe Fähigkeit.. 

DSH-2  
Differenzierte Fähigkeit…      

DSH-1 
Grundlegende Fähigkeit… 

 
Schriftlich  
Hörverstehen in typischen Zusammenhängen des Studiums (Vorlesungen, Vorträge) der Darlegung von 

Sachverhalten und ihrer Erörterung mit Verständnis zu folgen, sowie darüber in schriftlicher 
Form zusammenhängende und strukturierte Aufzeichnungen (Notizen) zu fertigen (Darstellung, 
inhaltliche Gliederung und Zusammenfassung von Gedankengängen, …). 

 
Leseverstehen studienbezogene und wissenschaftsorientierte Texte zu verstehen und zu bearbeiten: 

Inhaltliche Erfassung dargestellter Sachverhalte, Erkennen von Gedankengang und Argumen-
tationsstrukturen sowie deren Gliederung, Zusammenfassung. 

und  
wissenschaftssprachliche 
Strukturen 

typische wissenschaftssprachliche Formen zu verstehen und selbst anzuwenden: 
Satzbau, wissenschaftliche Terminologie und Wortbildung, Wortschatz und Ausdrucksformen 
in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie referierende Darstellung, argumentative 
Darlegung, … 

 
Textproduktion studien- und wissenschaftsorientierte Sachverhalte und Themen schriftlich zu behandeln: 

Beschreibung, Vergleich, Kommentierung, argumentative Bewertung. 
 
Mündlich  
Mündliche 
Sprachfähigkeit 

studien- und wissenschaftsorientierte Themen und Sachverhalte mündlich zu behandeln: 
- monologisch (erörtern, bewerten, exemplifizieren, informierend darstellen, …) 
- in sprachlicher Interaktion: spontan, fließend und angemessen ausführen sowie sie 

zu rezipieren; relevante Interaktionsstrategien beherrschen (Sprecherwechsel, ko-
operieren, um Klärung bitten, …). 
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Beitragsordnung für das Studentenwerk Halle 
 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
 

vom 15.02.2012 
 
 
 
Aufgrund des § 4 Absatz 3 des Gesetzes über die Studentenwerke des Landes Sachsen-Anhalt 
(Studentenwerksgesetz – StuWG) vom 16.02.2006 (GVBl. LSA Nr. 6, S. 40) erlässt der 
Verwaltungsrat des Studentenwerkes folgende Beitragsordnung: 
 
 

Beitragspflicht 
 

§ 1 
 

Der Beitragspflicht unterliegen die Studierenden gemäß § 3 Absatz 2 der Grundordnung des 
Studentenwerkes Halle.  
 
Zum Zuständigkeitsbereich des Studentenwerkes gehören die 
 

- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
- Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, 
- Hochschule Anhalt (FH), 
- Hochschule Merseburg (FH). 

 
 

Höhe und Verwendung des Semesterbeitrages und des Semestertickets „Freizeit“ 
 

§ 2 
 
(1) Der Beitrag für jedes Semester des Studienjahres wird wie folgt festgesetzt: 
 

Die Studierenden der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle, Hochschule Anhalt (FH) und Hochschule Merseburg (FH) haben 
einen Betrag von jeweils 50,00 € zu entrichten.  

 
Studierende der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg haben darüber hinaus einen 
Beitrag von 16,50 € für das Semesterticket „Freizeit“ zu leisten. 

 
 (2) Der Verwaltungsrat legt mit dem Beschluss zum Wirtschaftsplan die zweckgebundene 

Verwendung der Semesterbeiträge fest. Dazu gehören u. a.: 
 

- Stützung der Verpflegungsleistungen für Studierende, 
 
- Stützung sozial gebundener Wohnheimmieten, 
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- Soziale Betreuung, Beihilfen und Darlehen, 
 

- Stützung des jährlich zu leistenden Eigenanteils zur Gewährleistung des Betriebes der 
Kindertageseinrichtungen des Studentenwerkes,  

 
- Kulturelle Betreuung, 

 
- Beiträge an das Deutsche Studentenwerk, 

 
- Studentische Unfallversicherung, 

 
- Rücklagen für die Finanzierung sozialer Leistungen und Bereitstellung von  

Eigendarlehen für die Errichtung von Wohnheimen und die Sanierung von Mensen. 
 
(3)  Der Betrag für das Semesterticket „Freizeit“ wird dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund 

(MDV) überwiesen. 
 
  Die Verwendung regelt sich nach dem jeweils gültigen Vertrag mit dem MDV. 
 
 

Fälligkeit 
 

§ 3 
 
(1) Die Beiträge nach § 2 Absatz 1 sind bei der Immatrikulation bzw. Rückmeldung fällig. Er 

ist von den Kassen der Hochschulen gemäß § 4 Absatz 4 StuWG gebührenfrei für das 
Studentenwerk einzuziehen. Hierzu wird eine gesonderte Vereinbarung zwischen den zu 
betreuenden Hochschulen und dem Studentenwerk geschlossen.  

 
(2) Bei der Immatrikulation ist die Zahlung nachzuweisen.  
 
 

Befreiung von der Beitragspflicht 
 

§ 4 
 
(1) Von der Beitragspflicht können nur beurlaubte Studierende auf Antrag durch die 

Hochschulen befreit werden. 
 
(2) Von der Beitragspflicht ausgenommen sind Studierende, wenn die Beurlaubung erfolgt 
 

a) zur Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne von § 34 Hochschulrahmengesetz, 
 
b) wegen Erziehungsurlaubes, 

 
c) aufgrund eines studienbedingten Auslandsaufenthaltes, 

 
d) wegen eines Auslandspraktikums, 

 
e) wegen Krankheit. 

 
(3) Eine Befreiung ist nicht möglich, wenn sich die Beurlaubung nicht über ein volles 

Semester erstreckt oder der Studierende die Einrichtungen des Studentenwerkes Halle 
in Anspruch nehmen möchte. 

 
 

 2

Amtliches Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 50/2012 vom 15.05.2012

19



(4) Darüber hinaus sind Schwerbehinderte von der Beitragspflicht zum Semesterticket 
„Freizeit“ befreit, die nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX Anspruch auf unentgeltliche 
Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr haben und dieses nachweisen 
(Schwerbehindertenausweis mit Beiblatt und einer beim Versorgungsamt erworbenen 
gültigen Wertmarke). 

 
 

Rückerstattung 
 

§ 5 
 
Der Anspruch auf Rückerstattung des Semesterbeitrages kann bei Exmatrikulation oder 
Widerruf der Einschreibung vor Beginn des Semesters, für das er gezahlt wurde, spätestens bis 
31.10. für das Wintersemester und 30.04. für das Sommersemester bei den Referaten für 
studentische Angelegenheiten der Hochschulen schriftlich geltend gemacht werden. 
 
 

Inkrafttreten 
 

§ 6 
 
Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am 03.02.2012 die Beitragsordnung beschlossen und 
dem Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft angezeigt. Sie tritt nach Veröffentlichung in 
den amtlichen Mitteilungsblättern der Hochschulen zum Wintersemester 2012/2013  in Kraft. 
 
Gleichzeitig wird die Beitragsordnung vom 23.06.2008 aufgehoben. 

 
 
 

Halle, 15.02.2012  
 
 

 

     
Vorsitzender des Verwaltungsrates des Studentenwerkes Halle 

 
Prof. Dr. Hans Lilie 

  

 3

Amtliches Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 50/2012 vom 15.05.2012

20


